
 

 

 
 
 

 Guidelines zur Einwilligung in Foto- 

und Videoaufnahmen 
 

Allgemein 

Einer gesonderten Einwilligung bedarf es nur dann nicht, wenn es für die Foto- und 

Videoaufnahmen ("Aufnahmen") schon einen datierten und allseits unterschriebenen Vertrag 

mit dem Model gibt, bevor die Aufnahmen gemacht werden. In allen anderen Fällen muss die 

gesonderte Einwilligung des Models erfolgen und dokumentiert sein, bevor Aufnahmen gemacht 

werden. Aus Beweisgründen muss die gesonderte Einwilligung schriftlich erfolgen und vom 

Model unterschrieben werden; dazu müssen die Vorlagen "GF Model Release" (für Volljährige) 

bzw. "GF Model Release Students" (für Minderjährige) verwendet werden. Das Original der 

Einwilligung verbleibt bei GF; das Model (bzw. bei Minderjährigen deren Sorgeberechtigter) 

erhält eine Kopie. 

Information des Models 

Das Model muss wissen, wozu es einwilligt, bevor es die Einwilligung unterschreibt. Ihm ist 

deshalb zusammen mit der Einwilligungserklärung die "Datenschutzinformation zu Foto- und 

Videoaufnahmen" zu übergeben (Anlage zu "GF Model Release" und "GF Model Release 

Students); die Übergabe ist zu dokumentieren. 

Freiwilligkeit der Einwilligung 

Das Model muss eine echte und freie Wahl haben, ob es einwilligt, oder nicht. Dem Model darf 

keinerlei sachlich nicht gerechtfertigter Nachteil entstehen, wenn es nicht einwilligt. ACHTUNG: 

Ein Nachteil kann auch im Entgehen von Vorteilen bestehen. Im Zweifel bitte den 

Konzernrechtsdienst kontaktieren. 

Bestimmtheit der Einwilligung 

Die Einwilligung muss auf einem separaten Dokument erfolgen und sich auf einen konkret 

benannten Fall beziehen. Die Einwilligungserklärung ist von etwaigen sonstigen 

(datenschutzrelevanten) Hinweisen deutlich getrennt zu halten. Es ist zu vermeiden, dass der 

Betroffene auf Grund von Unübersichtlichkeit des Dokumentes eventuell nicht exakt erkennt, ob 

und ggf. wozu er einwilligen soll. Generaleinwilligungen sind unwirksam; für verschiedene 

Zwecke müssen jeweils separate Einwilligungen eingeholt werden.  

Widerrufbarkeit der Einwilligung 

Dem Model muss nachweislich klar sein, dass es (1) seine Einwilligung jederzeit und ohne 

sachlich nicht gerechtfertigte Nachteile widerrufen kann und dass (2) ein Widerruf immer nur für 

die Zeit nach dem Widerruf wirkt. Auf beides ist hinzuweisen. Der Widerruf muss (mindestens) 

so einfach möglich sein, wie das Erteilen der Einwilligung. 

Minderjährige 

Bei Minderjährigen müssen alle Unterschriften von den Eltern des Kindes geleistet werden. Bei 

gemeinsamen Sorgerecht (das ist die Regel), müssen beide Eltern unterschreiben! ACHTUNG: 

Bei Minderjährigen, die 15 oder älter sind, müssen auch die Minderjährigen die Einwilligung 

unterschreiben. Für den Widerruf der Einwilligung genügt die Erklärung nur eines 

Sorgeberechtigten, auch wenn ursprünglich beide Eltern unterschrieben haben. Mündlicher 

Widerruf genügt! 

Dokumentation der Einwilligung 

Das unterzeichnete Einwilligungsformular ist wiederauffindbar zu archivieren. 

 


